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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung
(§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch)

Wichtiger Hinweis:

Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im

Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu einem konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme

ist es, dem Markt die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und optimales Planungsergeb-

nis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, da-

mit der Markt den Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt dem Markt.

1. Markt

Babenhausen, Landkreis Unterallgäu

☒ 3. Änderung des rechtsgültigen Flächennutzungsplanes und die ☐   mit Landschaftsplan

☒ Neuaufstellung des Bebauungsplanes
für das Gebiet „K4 – Klosterbeuren West“

☐ mit Grünordnungsplan ☐  mit Umweltbericht

dient der Deckung dringenden Wohnbedarfs ☐  ja ☐  nein

☐ Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan

☐ Sonstige Satzung

☒ Frist für die Stellungnahme 08.01.2021 (§ 4 BauGB)

☐ Frist: 1 Monat (§ 4 Abs. 2 BauGB)

2. Träger öffentlicher Belange

Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Dr.-Rothermel-Str. 12, 86381 Krumbach (Schwaben)

Name/Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel.Nr.)

    Herr BOR     Tel. Nr.: 08282  

☒ 2.1 Keine Einwendungen

☐ 2.2 Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB
auslösen

☒ 2.3 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit Angabe des
Sachstands

Im Gebiet der Planaufstellung / -änderung befindet sich das laufende Dorferneuerungsprojekt Dorfgemein-
schaftshaus Klosterbeuren (ELER-Förderung). Die Planung beachtet dies.
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☐ 2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Ab-
wägung nicht überwunden werden können (z. B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen)

Einwendungen

☐ Rechtsgrundlagen

☐ Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen)

☒ 2.5 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, geglie-
dert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage

- Die vorrangige Nutzung bestehender Innenentwicklungspotentiale sollte weiterhin vorrangiges Ziel der Sied-
lungsentwicklung bleiben. Die aktuellen Potentiale sind jedoch ermittelt und nachvollziehbar dargestellt inkl.
Hintergründen für eine aktuelle Entwicklung.

- Trotz der nachteiligen Beanspruchung zusätzlicher landwirtschaftlicher Flächen schafft die vorgelegte Bau-
leitplanung keine vom Ort abgesetzte Entwicklung, sondern eine Abrundung und sehr gute, dorfgerechte An-
bindung an den bestehenden Ort mit den beiden Erschließungsstraßen, der Schaffung einer neuen Fuß- und
Radweganbindung nördlich der Bauplätze 23 und 27 und dem Erhalt der bestehenden schmalen Straße auf
Flurstück 23.

- Das die direkt benachbarte Ludwig-Leinsing-Straße nicht an diese offene Gestaltung einbezogen wird, liegt
vermutlich an fehlender Grundstücksverfügbarkeit für die Schaffung einer schmalen Fußwegverbindung z. B.
zwischen den Hausnummern 5 und 7a. So behält diese Sackgasse ihren abgeschotteten Charakter und pro-
fitiert nicht von den neuen, gut und offen gestalteten öffentlichen Straßen- und Grünflächen im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans K4, da kein Zugang dorthin besteht. Es wird angeregt zu prüfen, ob diese Verbin-
dung (ideal wäre der westliche Grundstücksrand des Anwesens Nr. 5) geschaffen werden kann und die Flä-
che dafür z. B. über einen Grundstückstausch (siehe Anlage) erreicht werden kann.

- Außerdem wird angeregt, zwischen den Bauplätzen 10 und 11 eine schmale Fußwegverbindung zu schaf-
fen, sodass der am Westrand des Baugebiets anzulegende Wirtschaftsweg auch als Rundweg für die Naher-
holung / Spazierengehen genutzt werden kann. Gleichzeitig wird damit der Blick in die freie Landschaft nach
Westen für alle Klosterbeurer Bürger auch im nördlichen Bereich erlebbar (Schutzgut Mensch), insbesondere
vom Blumenweg her. Die schon auffällig gute fußgängerfreundliche Verknüpfung und Vernetzung würden
dadurch noch mehr gewinnen.

Krumbach, 01.12.2020

gez. 

Bauoberrat
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ALE Schwaben – Postfach 11 63 – 86369 Krumbach (Schwaben)

Versand nur per E-Mail an
info@daurerhasse.de

Planungsbüro
DAURER + HASSE
Buchloer Straße 1
86879 Wiedergeltingen



EINGEGANGEN - 8. Dez. 2020 

Landratsamt Unterallgäu . Postfach 1362 87713 Mindelheim 

Daurer + Hasse 
Buchloer Str. 1 

86879 Wiedergeltingen 

unterallgäu 
landratsamt 

...... sd 

Bauwesen 

Gesch. -Nr. 34.2.0 

Bearbeiter/in 

Gebäude/Zi.Nr. 

Besuchsadresse 

Telefon 

Telefax 

E-Mail 

Datum 

 

Gebäude 1, Raum 

Bad Wörishofer Str. 33 

Mindelheim 

(082 61) 995 -

(082 61) 995 -

. 

@Ira .unterallgaeu .de 

04.12.2020 

Bebauungsplan "K4 - Klosterbeuren West und 3. Änderung des Flächennutzungsplanes", 

Markt Babenhausen - Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Übersendung der Planunterlagen mit Schreiben vom 25.11.2020 und die Be

teiligung am Verfahren. 

Die nachfolgende Stellungnahme gilt in gleicher Weiße für die Änderung des Flächennutzungs

plans wie auch für die Aufstellung des Bebauungsplanes. 

Ortsplanerische Stellungnahme: 

Der Markt Babenhausen beabsichtigt am westlichen Ortsrand von Klosterbeuren die planungs

rechtlichen Voraussetzungen für eine Wohn- und Mischnutzung zu schaffen. 

Grundsätzlich besteht gegen die oben genannte Planung nach unserem bisherigen Kenntnis

stand über das Planungsgebiet, soweit es aus den vorliegenden Unterlagen ersichtlich wird, von 

Seiten der Ortsplanung kein Einwand. 

Hinsichtlich der überbaubaren Grundstücksflächen nördlich des denkmalgeschützten Gasthau

ses wird in Anlehnung an die bisherige Platzraumbildung angeregt, diesen historischen Gebäu

deabdruck wiederaufzunehmen. 

Postadresse Öffnungszeiten Telefon (O 82 61) 9 95 - 0 
Lan~ratsamt UnteralIgäu Mo - Fr 8:00 - 12:00 Uhr Telefax (O 82 61) 9 95 - 3 33 
Postfach 13 62 zus. 00 14:00 -17:00 Uhr www.unterallgaeu.de 
87713 Mindelheim und nach Vereinbarung info@lra.unterallgaeu.de 

Konto der Kreiskasse 
Sparkasse MM-Ll-MN 
IBAN: DE86 731500000000 0036 73 
SWIFT-BIC: BYLADEM1MLM 
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Die Bemühungen hinsichtlich der Festsetzungen in Anlehnung an die lokale Bautradition sowie 

die Eingrünung im Bereich des westlichen Planungsumgriff werden aus Sicht der Ortsplanung 

ausdrücklich begrüßt. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

tM:t fr.U ~ d c rÜßen 



                    

 
___________________________________________________ 
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Polizeiinspektion 
Memmingen

 
 
Polizeiinspektion Memmingen – Am Schanzmeister 2, 87700 Memmingen 
 
Planungsbüro DAURER + HASSE 
 
Buchloer Straße 1 
 
86879 Wiedergeltingen 
 
 
 
 
 
 
Ihr  Zeichen      Unser Zeichen     Sachbearbeiter      Datum 
  04.12.2020 
 
 
Polizeiliche Stellungnahme  
3. Änderung des rechtsgültigen Flächennutzungsplanes und die Neuaufstellung des 
Bebauungsplanes „K4-Klosterbeuren West“ 
 
Hier: Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach Sichtung der Unterlagen möchte ich Ihnen gerne mitteilen, dass von Seiten der Polizei 
Memmingen bezüglich der Verkehrserschließung für das neuangelegte Bebauungsgebiet 
grundsätzlich keine Einwände bestehen. 
 
In der Planung vorab wurde sich nicht darüber geäußert, ob der Bereich, der ausschließlich für 
das Wohngebiet ausgezeichnet ist, später als Zone 30 oder als verkehrsberuhigter Bereich  
genutzt werden soll. In beiden Fällen ist eine derart breit ausgeführte Fahrbahngestaltung von 
teilweisen neun Metern einer geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahme nicht förderlich. Der 
Verkehrsteilnehmer passt seine Geschwindigkeit erfahrungsgemäß den örtlichen 
Gegebenheiten vor Ort an und nicht der dort vorherrschenden Beschilderung. 
 
Bezüglich des angedachten Standortes für das neue Feuerwehrhaus möchte ich anmerken, 
dass die Ausfahrt auf die Reichauer Straße nicht durch Baumbewuchs oder geparkte 
Fahrzeuge behindert werden sollte. Im Einsatzfall sollte die Sicht so gut wie möglich sein, um 
das schnelle und gefahrlose Ausrücken der FFW zu ermöglichen.  
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
Sachbereich Verkehr / PI MM 

Sachbereich Verkehr 

 
Telefon 08331/100-  
Telefax 08331/100-140 
E-Mail pp-schw.memmingen.pi@polizei.bayern.de 
Zimmer Nr. 
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Von:
Gesendet: Montag, 14. Dezember 2020 10:19
An: Planungsbüro DAURER+HASSE
Cc:
Betreff: Bebauungsplan "K4-Klosterbeuren West" und 3. Änderung des Flächennutzungsplanes- 

Beteiligung der Behörden sowie sonstige Träger
Anlagen: Merkheft für Baufachleute.pdf; MS-Plan.pdf

Sehr geehrter Herr    

vielen Dank, dass Sie uns über Ihre Planung informiert haben.  

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans bestehen unsererseits keine Einwände, wenn weiterhin der Bestand 
unserer Betriebsmittel zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung gewährleistet ist und nachstehende Belange 
berücksichtigt werden. 

Bestehende 20‐kV‐Freileitung E2J  

Innerhalb des Geltungsbereiches verläuft unsere 20‐kV‐Leitung E2J. Die 20‐kV‐Leitung ist im beiliegendem 
Ortsnetzplan dargestellt. Der Schutzbereich der Freileitung beträgt 8,00 m beiderseits der Trasse. 

Nachdem es sich um eine Hauptversorgungsleitung handelt, ist der Bestand weiterhin zu gewährleisten. Ein 
Leitungsabbau ist von unserer Seite nicht vorgesehen. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass innerhalb des Leitungsschutzbereiches die Errichtung von Bauwerken im 
Allgemeinen nicht zulässig ist. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn die in den Vorschriften der 
Freileitungsnorm DIN EN 50423 und die Bestimmungen DIN VDE 0105 (Arbeiten im Spannungsbereich) geforderten 
Mindestsicherheitsabstände eingehalten werden. 

Aus diesem Grund sind sämtliche Bauvorhaben innerhalb des Leitungsschutzbereiches ‐ wenn möglich bereits im 
Entwurfsstadium ‐ zur Stellungnahme vorzulegen. Unsere Stellungnahme erfolgt gemäß Art. 65 BayBO als Träger 
öffentlicher Belange. 

Beschränkungen und Hinweise innerhalb der Leitungsschutzzone  

Wir bitten folgende Beschränkungen und Hinweise innerhalb des Leitungsschutzbereiches zu beachten:  

•       Innerhalb des Schutzbereiches müssen die einschlägigen Vorschriften der DIN EN 50423 (vormals VDE‐
Vorschrift 0210) beachtet werden; insbesondere ist nach DIN VDE 0105 bei Arbeiten in Spannungsnähe immer ein 
Schutzabstand von mindestens 3,00 m zu den unter Spannung stehenden Leiterseilen einzuhalten. Jede auch nur 
kurzfristige Unterschreitung des Schutzabstandes ist für die am Bau Beschäftigen lebensgefährlich. 

•       Bei Verwendung eines Bau‐ oder Autokranes außerhalb des Schutzbereiches der genannten Leitung 
muss durch geeignete, von der Baufirma zu treffende Maßnahmen sichergestellt werden, dass ein Einschwingen des 
Kranseiles und der angeschlagenen Lasten in den Schutzbereich der Leitung unter allen Umständen unterbleibt. Der 
Standort eines Baukrans ist deshalb entsprechend zu wählen.  

•       Bei jeder Annäherung an unsere Versorgungseinrichtungen sind wegen der damit verbundener 
Lebensgefahr die Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel DGUV Vorschrift 3 (BGV 
A3) der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse einzuhalten.  
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Die Ausführungen des beigelegten Merkheftes für Baufachleute sind zu beachten.  

Elektrifizierungskonzept 
 
Eine gesicherte Stromversorgung des geplanten Baugebietes ist nach Erweiterung des bestehenden Ortsnetzes 
gewährleistet. Die geplanten Neubauten werden wir über Erdkabel anschließen. Wir werden die geplanten 
Stromkreiskabel möglichst in öffentlichen Verkehrsflächen verlegen. 
Erweiterung der Straßenbeleuchtung und Telekommunikationsanlagen 
 
Im Zuge der Arbeiten zur elektrischen Erschließung des Baugebietes können die Straßenbeleuchtungs‐ sowie die 
Telekommunikationsanlagen (Kabel und Rohre) wirtschaftlich erstellt bzw. verlegt werden. Wir bitten Sie deshalb, 
rechtzeitig vor dem Straßenausbau, entsprechende Angebote anzufordern. 
 
Allgemeines zur Kabelverlegung 
 
Vor Beginn der allgemeinen Erschließung des Baugebiets bitten wir um Anberaumung eines Spartengesprächs, um 
die jeweiligen Leitungstrassen festzulegen. 
 
Mit den Kabelverlegungsarbeiten, die im Zusammenhang mit dem Straßenausbau erfolgen, kann erst nach Erfüllung 
nachstehender Voraussetzungen begonnen werden: 
 

• Wasser‐ und Kanalarbeiten sind eingebracht 
• das Planum der Straßen und Gehwege ist erstellt 
• die örtliche Auspflockung der Straßenbegrenzung mit Angabe der zugehörigen Höhenknoten muss 

verbindlich gewährleistet sein. 
 
Für den Fall, dass eine nachträgliche Umlegung der Kabelleitungen wegen falscher Angabe oder einer 
Änderungsplanung erforderlich wird, sind die Aufwendungen vom Verursacher zu tragen. 
 
Allgemeiner Hinweis 
 
Bei jeder Annäherung an unsere Versorgungseinrichtungen sind wegen der damit verbundenen Lebensgefahr die 
Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel DGUV (BGV A3) der Berufsgenossenschaft 
Energie Textil Elektro einzuhalten. 
 
Vor Beginn der Grabarbeiten muss durch die Baufirma eine entsprechende Kabelauskunft eingeholt werden. Wir 
bitten zu gegebener Zeit mit unserer Betriebsstelle Kontakt aufzunehmen. 
 

Betriebsstelle Memmingen 
Schweizer Ring 8 ‐ 10 
87700 Memmingen 
Ansprechpartner: 
Tel. 08331/851
E‐Mail:  @lew‐verteilnetz.de 

 
Eine detaillierte Kabelauskunft kann auch online unter https://geoportal.lvn.de/apak/ abgerufen werden. 
 
Unter der Voraussetzung, dass die genannten Punkte berücksichtigt werden, sind wir mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes einverstanden. 
 
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

LEW Verteilnetz GmbH (LVN) 
Netzführung Süd 
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Bahnhofstraße 13 
86807 Buchloe 
 
T intern 
T extern 

@lew-verteilnetz.de 
 
 
LEW Verteilnetz GmbH, Schaezlerstraße 3, 86150 Augsburg; 

der Gesellschaft: Augsburg;  
Handelsregister HRB 20929, Registergericht: Amtsgericht Augsburg; USt-IdNr. DE 240432124 

 
Bevor Sie diese E-Mail ausdrucken prüfen Sie bitte, ob dies wirklich nötig ist. Umweltschutz geht uns alle an. 
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Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN)

ist ein Unternehmen der LEW-Gruppe.

MS-Plan

o

Für Rückfragen:

ERSD-F-S
Tel: ++49(821)3284258

Meter

0 25 50 75

Zeichenerklärung:

MS-Kabel

MS-Freileitung

Die Angaben über die Tiefe der Kabel

(in der Regel 0,6 - 1,0m) sind

unverbindlich!

Maßangaben beziehen sich immer

auf die Mitte der Leitungstrasse!

Das Merkblatt zum Schutz

erdverlegter Kabel ist strengstens

zu beachten!

Ort: Klosterbeuren

Sachbearbeiter:
…

Unterschrift
…………………………

M = 1:2500 A4 Datum: 14.12.2020, 09:42
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Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege • Postfach 10 02 03 • 80076 München Abteilung B - Koordination Bauleitplanung 
 
Postfach 10 02 03 
80076 München 
 
Tel: 089/2114 von 8 bis 12 Uhr 
Fax: 089/2114-407 
E-Mail: beteiligung@blfd.bayern.de 

Planungsbüro Daurer + Hasse 

 

Buchloer Straße 1 

86879 Wiedergeltingen 

 

 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

 26.11.2020 P-2020-6396-1_S2 15.12.2020 

 

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 

Markt Babenhausen, Lkr. Unterallgäu: 3. Änderung des rechtsgültigen 

Flächennutzungsplanes und die Neuaufstellung des Bebauungsplanes "K4 - Klosterbeuren 

West" 

 

Zuständige Gebietsreferenten: 

Bau- und Kunstdenkmalpflege: 

Bodendenkmalpflege:  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, bei 

künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser Sachgebiet (B Q) und 

unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische Landesamt für 

Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung: 

 

Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange: 

Aus Sicht der Bau- und Kunstdenkmalpflege besteht mit den vorgelegten Planungen zur 3. 

Änderung des FNPs sowie zur Aufstellung des BPlans „K4 – Klosterbeuren West“ 

Einverständnis. Auf folgende Punkte wird allerdings hingewiesen: 

 

-             Im Entwurf zum Flächennutzungsplan ist neben den Baudenkmälern Baumgarten 2, 

Dorfstraße 49, Dorfstraße 52, Kirchstraße 16 (Pfarrkirche St. Ursus und Friedhofskapelle), 

Kirchstraße 18 und dem Steinkreuz auf Flnr. 21 ein weiteres Gebäude/Objekt im Bereich der 
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Flnr. 2, südlich der Kirchstraße  kartiert (mit großem „D“ in roter Raute), bei dem sich nicht 

erschließt, um was für ein Denkmal es sich hierbei handeln soll. 

 

-             Das unmittelbare Heranrücken der Bebauung an das Baudenkmal Dorfstraße 52 

(„Ehem. Klosterwirtschaft, jetzt Gasthof, zweigeschossiger, traufständiger Satteldachbau, 18. 

Jh.“) kann nur angesichts der für die Bereiche MD 1, MD 2 und MD 3 vorgesehenen 

Festsetzungen zur äußeren Gestaltung (keine quadratischen Gebäudegrundrisse, symmetrische 

Satteldächer zwischen 18 und 45°, naturrote, braun-rote oder graue Eindeckung usw.) akzeptiert 

werden. Die genannten Festsetzungen sind daher aus denkmalfachlicher Sicht zwingender 

Bestandteil des Bebauungsplans. 

 

-             Eine Bebauung des Baufelds 27, das unmittelbar nördlich des Baudenkmals Dorfstraße 

52 liegt, wird unwillkürlich Auswirkungen auf das Erscheinungsbild und die Wirkung des 

Denkmals haben. Etwaige Planungen, die dieses Baufeld betreffen, sind daher bereits frühzeitig 

mit der Unteren Denkmalschutzbehörde (Landratsamt Unterallgäu) und mit dem Landesamt für 

Denkmalpflege abzustimmen. Traufe und First eines Neubaus in Baufeld 27 müssen nach 

Auffassung des Landesamts deutlich unterhalb der Trauf- und der Firstlinie des Denkmals 

bleiben, damit dessen ortsbildprägende Wirkung nicht beeinträchtigt wird.   

 

Bodendenkmalpflegerische Belange: 

Mit dem bestehenden Hinweis auf ein notwendiges Erlaubnisverfahren nach Art. 7 Abs. 1 

BayDSchG im Bereich des kartierten Bodendenkmals sind die Belange der Bodendenkmalpflege 

ausreichend berücksichtigt. 

 

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte um 

Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der 

Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  
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Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege 

betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen Gebietsreferenten der Praktischen 

Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de). 

 

 

 Mit freundlichen Grüßen 

Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig. 

Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege beruht, 

ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis gebeten. 
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Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege � Postfach 10 02 03 � 80076 München 

Landratsamt Unterallgäu 

Untere Denkmalschutzbehörde 

Bad Wörishofer Str. 33 

87719 Mindelheim 
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Von: AELF-MH-poststelle (aelf-mh) <poststelle@aelf-mh.bayern.de>
Gesendet: Donnerstag, 17. Dezember 2020 14:41
An:
Betreff: WG: Markt; Bebauungsplan "K4 - Klosterbeuren West" und 3. Änderung des 

Flächennutzungsplanes  - Beteiligung der Behörden sowie sonstige Träger

  
  
Von:  aelf‐mh.bayern.de>  
Gesendet: Donnerstag, 17. Dezember 2020 14:38 
An: AELF‐MH‐poststelle (aelf‐mh) <poststelle@aelf‐mh.bayern.de> 
Betreff: AW: Markt; Bebauungsplan "K4 ‐ Klosterbeuren West" und 3. Änderung des Flächennutzungsplanes ‐ 
Beteiligung der Behörden sowie sonstige Träger 
  
Sehr geehrter Herr  
  
seitens des Bereichs Forsten des AELF besteht Einverständnis; Wald ist nicht betroffen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  

Behördenleiter und Bereichsleiter Forsten 
AELF Mindelheim 
08261/9919‐6010 
Email: @aelf‐mh.bayern.de 
  

 
 

 
 

 
  
  
  

  
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 

 
 

  



 

 Postadresse Öffnungszeiten  Telefon (0 82 61) 9 95 - 0 Konto der Kreiskasse  
 Landratsamt Unterallgäu Mo - Fr 8:00 - 12:00 Uhr Telefax (0 82 61) 9 95 - 3 33 Sparkasse MM-LI-MN 

 Postfach 13 62 zus. Do 14:00 - 17:00 Uhr www.unterallgaeu.de IBAN: DE86 7315 0000 0000 0036 73  
 87713 Mindelheim und nach Vereinbarung  info@lra.unterallgaeu.de SWIFT-BIC: BYLADEM1MLM 

Landratsamt Unterallgäu · Postfach 1362 · 87713 Mindelheim 

Per E-Mail: mueller@daurerhasse.de 

Planungsbüro DAURER + HASSE 

Buchloer Str. 1 

86879 Wiedergeltingen 

Kommunale Abfallwirtschaft 

Gesch.-Nr. 

Bearbeiter/in 

Gebäude/Zi.Nr. 

Besuchsadresse 

 

Telefon 

Telefax 

E-Mail 

54 - 6360.01-04 

Gebäude 1, Raum

Bad Wörishofer Str. 33 

Mindelheim 

(0 82 61) 9 95-

(0 82 61) 9 95-

@lra.unterallgaeu.de 

 

Datum 17.12.2020 

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung 

(§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 
 

Gemeinde 

Markt Babenhausen 

☐ Flächennutzungsplan 

 

☐ mit Landschaftsplan 

 

☒ Bebauungsplan 

K4 - Klosterbeuren West 

 für das Gebiet  

des Ortsteils Klosterbeuren 

☐ mit Grünordnungsplan 

dient der Deckung dringenden Wohnbedarfs  ☐      ja ☐       nein  

☐ Sonstige Satzung  

 

☒ Frist für die Stellungnahme:  08.01.2021  (§ 4 BauGB) 

Verfahrensstand: Vorentwurf i. d. F. vom 11.11.2020 

1. 
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Träger öffentlicher Belange  

Landratsamt Unterallgäu, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 

Name/Stelle des Trägers öffentlicher Belange 

- Kommunale Abfallwirtschaft -  

☒ Keine Äußerung bzw. keine Bedenken und Anregungen  

☐ Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen 

 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den oben genannten Plan berühren können, mit Angabe 

des Sachstandes 

 

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwä-

gung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen)  

 

☐ Einwendungen  

 

☐ Rechtsgrundlagen  

 

☐ Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)  

 

☐  Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert 

nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage  

Nach § 45 Abs. 1 der Unfallverhütungsvorschrift „Fahrzeuge“ (DGUV Vorschrift 71) dürfen 
Fahrzeuge nur auf Fahrwegen oder Bereichen betrieben werden, die ein sicheres Fahren er-

möglichen und ausreichend tragfähig sind. Auch aus Sicht der Betriebssicherheitsverordnung 

dürfen Abfallsammelfahrzeuge nur auf Straßen eingesetzt werden, auf denen ein gefahrloser 

Betrieb sichergestellt werden kann. Diese Forderung wird durch die DGUV-Information 214-

033 „Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung von 

Abfällen“ der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen konkretisiert. 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 
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Abfälle dürfen demnach nur dann abgeholt werden, wenn Anliegerstraßen und -wege u.a. 

ausreichend tragfähig sind und bei geradem Straßenverlauf eine Mindestbreite von 4,75 m 

(ohne Begegnungsverkehr: 3,55 m) sowie befestigte Bankette aufweisen (vgl. Nrn. 2.1 ff. 

der DGUV-Information 214-033).  

 

Außerdem muss die Zufahrt zu den Müllbehälterstandplätzen so angelegt sein, dass ein 

Rückwärtsfahren nicht erforderlich ist (vgl. Nr. 6 der DGUV-Information 214-033, § 16 der 

Unfallverhütungsvorschrift „Müllbeseitigung“ (DGUV Vorschrift 43) und Nr. 3.1 der „Bran-
chenregel Abfallwirtschaft - Teil 1: Abfallsammlung“ (DGUV Regel 114-601)). Dies kann bei 

Stichstraßen (Sackgassen) durch geeignete Wendeanlagen an deren Ende sichergestellt 

werden. Nach Nr. 3 der DGUV-Information 214-033 ergeben sich folgende Mindestanforde-

rungen an Wendeanlagen: 

 

 Bei Wendekreisen und Wendeschleifen muss der Mindestdurchmesser der frei befahr-

baren Fläche so gewählt werden, dass ein dreiachsiges Abfallsammelfahrzeug mit einer 

Länge von ca. 10,30 m in einem Zug ohne das Überfahren des Bordsteins wenden kann. 

Erforderlich ist zudem eine Fahrbahnbreite in der Zufahrt von mindestens 5,50 m und 

darüber hinaus eine Berücksichtigung der Schleppkurven eines dreiachsigen Abfallsam-

melfahrzeuges mit einer Länge von ca. 10,30 m. An der Außenseite der Wendeanlage ist 

zusätzlich eine Freihaltezone von 1 m Breite für Fahrzeugüberhänge vorzusehen, die von 

jeglichen Hindernissen freigehalten wird. (vgl. Nr. 3.1 der DGUV-Information 214-033). 

 Ausnahmsweise zulässig aufgrund von topographischen Gegebenheiten oder bereits 

vorhandener Bausubstanz sind Wendehämmer, wenn diese das Wenden eines ca. 10,30 

m langen dreiachsigen Abfallsammelfahrzeugs mit ein- bis höchstens zweimaligem Zu-

rückstoßen ermöglichen (vgl. Nr. 3.2 der DGUV-Information 214-033). 

 

Nicht alle im Plangebiet vorgesehenen Erschließungsanlagen erfüllen die vorgenannten be-

rufsgenossenschaftlichen Anforderungen, sodass diese nicht mit einem Abfallsammelfahr-

zeug befahren werden können und abfallwirtschaftliche Belange der Planung insoweit 

grundsätzlich entgegenstehen.  

 

Die Planung kann dennoch ausnahmsweise unter Beachtung folgender Hinweise aufrecht-

erhalten werden: 

 

1) Stichstraße im Südwesten des Plangebiets (Fl.-Nr. 713) 

 

Die geplante Erschließungsstraße mit einer Breite von 4,50 m, die im Anschluss in einen 

Wirtschaftsweg übergeht, weißt keine Wendeanlage nach vorgenannten Maßgaben auf 

und ist auch hinsichtlich der erforderlichen Fahrbahnbreite knapp dimensioniert. Fol-

gende abfallwirtschaftliche Anforderungen sollten im Rahmen der weiteren Planung be-

rücksichtigt werden: 
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 Im Hinblick auf eine mögliche bauliche Weiterentwicklung des Ortes über die aktuell 

geplante Bebauung hinaus sollte die Breite der Fahrbahn an die von der Richtlinie 

für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) vorgesehenen und auch für die Abfall-

sammlung notwendigen Mindestbreiten und Vorgaben (s.o.) angepasst werden. 

 

 Die geplante Stichstraße kann nicht mit dem Abfallsammelfahrzeug befahren wer-

den. Aufgrund der kurzen Wegstrecke zum nächsten erreichbaren Bereitstellungsort 

und der geringen Anzahl betroffener Anlieger kann aus abfallwirtschaftlicher Sicht 

jedoch ausnahmsweise auf eine Wendeanlage verzichtet werden. Zur Klarstellung 

für etwaige Bauwerber sollte in den Planunterlagen aber unter Nennung der konkret 

betroffenen Grundstücke (P1, P2 und P3) und des genauen Bereitstellungsortes auf 

diese Einschränkung ausdrücklich hingewiesen* werden. 

 

2) Verbindung zur Dorfstraße (Fl.-Nr. 23) 

 

Die geplante Verbindungsstraße als Verlängerung der bestehenden, von der Dorfstraße 

kommenden Stichstraße kann aufgrund der geringen Breite (3,80 m) nur mit dem Ab-

fallsammelfahrzeug befahren werden, wenn Begegnungsverkehr durch entsprechende 

verkehrsrechtliche Maßnahmen ausgeschlossen wird. Andernfalls müssten die Müllge-

fäße außerhalb der geplanten Verbindungsstraße zur Leerung bereitgestellt werden. 

Hierzu bedürfte es ebenfalls eines entsprechenden Hinweises* in den Planunterlagen. 

 

3) Stichstraße mit Wendeanlage im Norden des Plangebiets 

 

Die Wendeanlage muss daraufhin überprüft werden, ob diese den berufsgenossen-

schaftlichen Vorgaben konform von einem dreiachsigen Abfallsammelfahrzeug mit ei-

ner Länge von ca. 10,30 m in einem Zug ohne das Überfahren des Bordsteins zum Wen-

den genutzt werden kann. Hinderlich sind augenscheinlich insbesondere die geplante 

Bepflanzung der Wendeanlage sowie die Fahrbahnbreite in der Zufahrt, die ggf. entspre-

chende Anpassungen (vgl. Vorgaben der RASt 06) erfordern. 

 

 

* Zur Klarstellung für etwaige Bauwerber, deren Müllgefäße nicht unmittelbar am jeweiligen 

Grundstück entleert werden können, schlagen wir für jeden betroffenen Bereich die Auf-

nahme folgender Formulierung in die Bauleitplanung vor: 

 

„Sämtliche Behälter für Rest- und Biomüll, für Altpapier sowie die Gelben Tonnen von den 

Grundstücken Nr. [nummerische Bezeichnung der betroffenen Grundstücke] sind in der je-

weils nächsten, vom Sammelfahrzeug ohne Rückwärtsfahrt erreichbaren Erschließungsan-

lage, d. h. [Bezeichnung des Bereitstellungsortes, z. B. „im Einmündungsbereich der jewei-
ligen Stichstraße“] zur Leerung bereitzustellen. Entsprechendes gilt für die Bereitstellung 

von Weißmöbeln und Sperrmüll im Rahmen der haushaltsnahen Erfassung.“ 
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Wasserwirtschaftsamt 

Kempten     

    
 

WWA Kempten - Postfach 26 44 - 87416 Kempten 
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Standort 
Rottachstr. 15 
87439 Kempten 

Telefon / Telefax 
+49 831 52610-0 
+49 831 52610-216 

E-Mail / Internet 
poststelle@wwa-ke.bayern.de 

www.wwa-ke.bayern.de 

Planungsbüro DAURER + HASSE 
Buchloer Straße 1 
86879 Wiedergeltingen 
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Markt Babenhausen; Landkreis Unterallgäu 
die 3. Änderung des rechtsgültigen Flächennutzungsplanes und die Neuauf-
stellung des 
Bebauungsplanes "K4 – Klosterbeuren West" 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zum Vorentwurf der o. g. Bauleitplanung nehmen wir wie folgt Stellung: 

1. Altlasten 

Innerhalb der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Bauleitplanung sind 

keine Altlastverdachtsflächen oder sonstige schädlichen Bodenveränderungen be-

kannt. 

 

2. Siedlungsentwässerung 

Entsprechend den wasserwirtschaftlichen Grundsätzen des § 55 Abs. 2 Wasser-

haushaltsgesetz WHG ist die Entwässerung des Baugebietes „K4 Klosterbeuren 

West“ im modifizierten Trennsystem vorgesehen.  
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Mit den Festlegungen in § 11 der Satzung zur Niederschlagswasserbehandlung sowie den 

Ziffern 7 und 9 der Hinweise zum Bebauungsplan, bezüglich Abwasserbeseitigung und Nie-

derschlagswasserbehandlung, besteht aus wasserwirtschaftlicher Sicht grundsätzlich Ein-

verständnis. 

 

3. Gewässer und Hochwasserschutz 

Das Plangebiet grenzt im Süden an den kleinen Wiesenbach (Gewässer 3. Ordnung). Die 

geplante Bebauung auf dem Grundstück Fl.Nr. 751/1 befindet sich vollständig im wasser-

sensiblen Bereich.  

 

 

Dem Wasserwirtschaftsamt Kempten ist auch bekannt, dass die von Westen nach Kloster-

beuren verlaufenden Bäche Hochwasserprobleme im Bereich der bestehenden Bebauung 

verursachen. Daher hat der Markt Babenhausen auch das mittlerweile teilweise fertiggestell-

te Hochwasserrückhaltekonzept für die hochwasserrelevanten Gewässer 3. Ordnung um 

eben diese Seitengewässer des Klosterbeurer Baches erweitern lassen, Ergebnisse liegen 

uns jedoch noch nicht vor. Da der HQ100-Abfluss des kleinen Wiesenbachs 1,6 m³/s beträgt, 

kann davon ausgegangen werden, dass das Überschwemmungsgebiet dieses Gewässers in 

etwa der Größenordnung des wassersensiblen Bereiches entsprechen könnte. 

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans muss auf Grund der Topographie zu-

dem mit wild abfließendem Hangwasser gerechnet werden. Die in der Begründung unter 
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Punkt 6.2.2 beschriebene 1,5 m breite Mulde im Westen des Plangebietes zum Rückhalt von 

wild abfließendem Hangwasser sollte sorgfältig ausgeplant und mit dem Wasserwirtschafts-

amt Kempten abgestimmt werden. 

4. Gewässerentwicklung 

Der Markt Babenhausen hat ein Gewässerentwicklungskonzept für die Gewässer 3. Ord-

nung (GEK) im Gemeindegebiet beauftragt. Die Ergebnisse liegen uns noch nicht vor. Für 

den kleinen Wiesenbach sind jedoch die künftigen Vorgaben des GEK zu beachten. Insbe-

sondere ist unabhängig von den Zwängen der Hochwasserproblematik zur Bebauung hin ein 

ausreichend breiter Uferpufferstreifen (Breite mindestens 5 bis 10 m) von jeglicher Bebauung 

und sonstigen Anlagen wie Zäune und Einfriedungen frei zu halten und auegerecht zu entwi-

ckeln.  

5. Ausgleichsmaßnahmen 

Im Bereich der gebietsexternen Ausgleichsfläche Fl.-Nr. 5190, welche einen Bachlauf betrifft, 

wurde gemäß der Begründung unter Punkt 6.3.2. bereits hergestellt. 

 

 

Das Landratsamt Unterallgäu erhält einen Abdruck dieser Stellungnahme. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Gez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

87727 Klosterbeuren 

Bauverwaltung 

Markt Babenhausen 

Marktplatz 1 

87727 Babenhausen 

Aufstellungsbeschluss K4 West 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

4.1.2021 

im Aufstellungsbeschluss zum K4 West wird  landwirtschaftlicher Aussiedlerhof mit 

einem Geruchsgutachten beurteilt, mögliche Erweiterungen beinhaltet dieses auch. Positiv 

ist dabei festzuhalten, dass es objektiv hier zu keinen Konflikten zu bestehender Bebauung 

wie beabsichtigter Bebauung gibt. 

Leider ist nicht ersichtlich wie die aktuelle Tierhaltung an der HofsteIle Baumgarten 7, 

berücksichtigt wird bzw. welchen Einfluss von der HofsteIle ausgeht. Zu Erinnerung, die 

Tierhaltung ist 30m zum Geltungsbereich und ca . SOm zur Bebauung entfernt. Daher bitte 

ich Sie um eine Stellungnahme dazu. 

Mit freundlichen Grüßen 



 
 
 
 
 

 
 
Marktgemeinde Babenhausen – Bebauungsplan im Bereich „K4 – Klosterbeuren 
West“ 
Stellungnahme des Bund Naturschutz in Bayern e. V., 
Ortsgruppe Babenhausen-Boos 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Bund Naturschutz hat keine Einwendungen gegen die Änderung des Flächennut-
zungsplanes und den Bebauungsplan im Bereich „K4 – Klosterbeuren West“ 
 
 
Anmerkungen zum Umweltbericht (siehe Dokument 201111_K4_Klosterbeuren_BG, Ab-
schnitt 6): 
Der BN stimmt den Einschätzungen des Planungsbüros Daurer bezüglich den Umwelt-
auswirkungen zu (nur geringe bis mittlere Erheblichkeit). Besonders wichtig erscheint uns, 
dass die Marktgemeinde Babenhausen bei der Genehmigung von Baumaßnahmen auf die 
Einhaltung der in Abschnitt „8.8 Grünordnerische Maßnahmen“ hinweist. Wir gehen davon 
aus, dass die Marktgemeinde Babenhausen   den Verpflichtungen aus Abschnitt „6.6 
Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring)“ nach-
kommt und diese mit der Unteren Naturschutzbehörde abstimmt, durchführt und dokumen-
tiert. 
 
Anmerkungen zu den Ausgleichsmaßnahmen (siehe Abschnitt „6.3.2. Maßnahmen zum 
Ausgleich (Kompensation)“. Wir gehen davon aus, dass die Marktgemeinde Babenhausen 
die in diesem Abschnitt beschriebenen Maßnahmen zur Schaffung hochwertiger Lebens-
räume für Vögel, Insekten, Amphibien und Tagfalter durchführt.   
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

 

 

Bund 
Naturschutz 
in Bayern e.V. 

Planungsbüro Daurer 
 
Buchloer Straße 1 
 
86879 Wiedergeltingen 

Ortsgruppe  
Babenhausen-Boos 
 

 

87727 Babenhausen 
Telefon: 08333 /

 
 @gmail.com 

Babenhausen, 09.01.2021 



Mitglied im Vorstand der BN-Ortsgruppe Babenhausen-Boos 
Mitglied im Vorstand der BN-Kreisgruppe Unterallgäu 
 




